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Die Umschau.

Artikel Bennenung der Waaren.

mutier oder edlen Metallen verbun­
den sind

Spielzeug, ganz aus Gold oder 
Silber, oder zum größten Theil 
in Verbindung mit Gold oder 
Silber, wird als Bijouterie von 
Gold oder Silber, je nach seiner 
Art behandelt.

Spielzeug, wenn auch nur in 
ganz unwesentlicher Verbindung 
mit Elfenbein, Schildpatt, Perl­
mutter oder edlen Metallen, gehört 
entweder zu Artikel 579 oder zu 
Artikel 580.

Maß- Zoll 
stab Fr.

100 KZ 100

Die vorliegende Tarifirung 
findet auch Anwendung auf kleine 
Veloeipede, auf mechanische Pferde 
und auf kleine Wagen zum Spa­
zierenfähren der Kinder, gleichviel 
ob die Wagen ausgefchlagen find 
oder nicht.

570 Regen- und Sonnenschirme aus baum­
wollenem, leinenem oder wollenem 
Zeugstoff aller Art, auf Fischbein­
oder Eisengestell, mit Griffen von 
Holz aller Art, einfach, geschnitzt, oder 
in Verbindung mit gemeinem Bein 
oder mit ordinären, auch vergoldeten 
oder versilberten Metallen Stück 2

571 Regen- und Sonnenschirme aus reinem
oder gemischtem Seidenstoff, oder aus 
baumwollenen, leinenen oder wollenen 
Zeugstoffen aller Art, mit Futter von 
reiner oder gemischter Seide, — auf 
Fischbein- oder Eisengestell, mit Griff 
von Holz aller Art, einfach, geschnitzt, 
oder in Verbindung mit gemeinem 
Bein oder mit ordinären Metallen „ 4,50

570, 571. Regen- und Sonnen­
schirme mit Griffen ganz aus 
Schildpatt oder Elfenbein gehören 
zu Art. 578.

Regen- und Sonnenschirme mit 
Griffen aus Holz in beliebiger 
Verbindung mit Elfenbein, Schild­
patt, Perlmutter oder edlen Me­
tallen, und die gleichen Gegen­
stände mit Griffen ganz aus ge­
meinem Bein, auch ohne Zuthat 
eines der hier erwähnten Mate­
rialien, gehören zu Art. 580.

Wenn die Sonnenschirme mit 
Ueberzug oder Besatz aus feinen 
Spitzen versehen sind, so werden 
letztere für sich behandelt.

Regenschirme aus Wachslein­
wand unterliegen dem Zollsatz des 
Art. 570.

572 Arbeiten aus Menfchenhaar 28
Hierunter fallen außer Coiffeur- 
und Perückenmacherarbeit die ver­
schiedenen Gegenstände aus Men­
schenhaar, wie: Ketten, Geflechte,
Busennadeln (Broches), Armbän­
der und dergl.

Artikel Benennung der Waaren.

573 Modewaaren, künstliche Blumen und
Schmuckfedern

574 Fischbein, geschnittenes und für Sonnen-
und Regenschirme, Mieder w. zuge­
richtetes

575 Planschetteu, stählerne, mit Leder oder
Leinwand überzogen

576 Schwertlilie, bearbeitete, wie: Kügelchen
zu Fontanellen, Knopfformen, Rosen­
kränze w.

Maß­
stab

Zoll
Fr.

20

1

1

1

Kurzwaaren und Kunsttischlernrbeiten:

577 Gegenstände aus Bernstein, in oder ohne
Verbindung mit anderen Materialien, 
auch mit edlen Metallen und mit 
Edel- oder Halbedelsteinen „ 50

Hierunter fallen: Schmuckgegen­
stände, Rosenkränze, Raucherartikel 
und dergleichen aus gelbem oder 
schwarzem Bernstein.

578 Gegenstände aus Schildpatt, Elfenbein,
echtem Gagat, Meerschaum, einfach 
oder mit Schnitzwerk gestochener oder 
in anderer Weife verziert, — in oder 
ohne Verbindung mit anderen Mate­
rialien und auch mit edlen Metallen 
oder mit Edel- oder Halbedelsteinen „ 10

Diese Tarifirung findet Anwen­
dung auf alle Gegenstände, welche 
zum größten Theil aus Schildpatt,
Elfenbein, Perlmutter, Gagat oder 
Meerschaum bestehen, während die 
anderen feineren oder gemeineren 
Materialien, mit welchen diese 
Gegenstände verziert oder verbun­
den sind, nur als Zubehör dienen.

Zu diesem Artikel gehören Ge­
genstände wie die folgenden: Porte­
monnaies, Kartentäschchen, Tabaks­
dosen, Cigarren- und Cigarretten- 
täfchchen, Fächer, Papiermesser, 
Fläschchenbehälter, leere Kästchen 
oder Kästchen mit Necessaires aller 
Art, Bonbonschachteln — ganz 
aus Schildpatt, Elfenbein oder 
Perlmutter, oder in deren Zusam­
mensetzung diese Materialien vor­
herrschen; Kämme und Bürsten 
aller Art; Spazierstöcke, ganz aus 
Schildpatt oder Elfenbein; Griffe 
für Karbatschen (Reitpeitschen),
Peitschen und Sonnenschirme, ganz 
von Elfenbein oder Schildpatt, 
und Karbatschen (Reitpeitschen),
Peitschen und Sonnenschirme mit 
derartigen Griffen; Albums mit 
Deckel ganz aus Schildpatt oder 
Perlmutter; Geschmeide lind alle 
anderen Schmuckgegenstände aus 
echtem Gagat; Schmuckgegenstände 
aus Schildpatt, Elfenbein oder 
Perlmutter; Naucherartikel aus 
Meerschaum, in oder ohne Verbin­
dung mit Bernstein; Billardbälle.
Schachfiguren, Damefpielsteine w.


